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5. 
 
LNV Arbeitskreis Göppingen · Schulstraße 1 · 73337 Bad Überkingen 
 
Bürgermeisteramt Schlat 
z.Hd. Herrn Bernd Welser 
Hauptstraße 2 
 
73114 Schlat 
 
info@schlat.de                                                       nachrichtlich: info@lnv-bw.de     
 
                                                                                                    BadÜberkingen, den 
09.08.2007 
 
Bebauungsplanverfahren „Nordspange/Weilerbachweg“ in Schlat 
hier: Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der 
öffentlichen Auslegung des Planentwurfs nach § 4 Abs. 2 BauGB 
Bezug: Schreiben vom 03.07.2007 
 
Sehr geehrter Herr Welser, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Information über die öffentliche Auslegung des Planent-
wurfs zum oben genannten Verfahren. Das Ergebnis der Sitzung des LNV-AK-Göppingen 
vom 06.08.2007 können Sie dem nachfolgenden Protokollauszug entnehmen. Er ist zugleich 
als LNV-Stellungnahme im Namen der nach § 67 NatSchG anerkannten Naturschutzvereine 
zu sehen. 
 
Auszug Ergebnisprotokoll der öffentlichen LNV-AK-Sitzung vom 06.08.2007 in Schlat: 
BBauPl.-Verfahren "Nordspange/Weilerbachweg" in Schlat; hier: Benachrichtigung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der öffentlichen Auslegung des 
Planentwurfs: AK-Sprecher Ulrich M. Schulz erläutert das Vorhaben:  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Schlat hat am 18.06.2007 die öffentliche Auslegung des 
BBauPl. „Nordspange/Weilerbachweg“ beschlossen. Die geplante Nordspange befindet sich 
im Außenbereich der Gemeinde Schlat, so dass für die planungsrechtliche Festsetzung ein 
Bebauungsplan erforderlich ist. Ziel der Nordspange ist eine wesentliche Verkehrsentlastung 
im Ortsstraßennetz.  
Die im Entwurf des Bebauungsplans vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen  werden durch die 
anwesenden Mitglieder zwar begrüßt, gehen ihnen jedoch nicht weit genug. Angeregt wird 
die Aufnahme der Renaturierung des für die Wanderung von Fischen und Krebsen nicht 
geeigneten Durchlasses des Weilerbachs unter der K 1426 in den Bebauungsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von der geplanten Nordspange sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Wei-
lerbach-Gewässer und Gewässerrand / Ufer zu erwarten. Infolgedessen, sind Maß-
nahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit an genanntem Bauwerk als Aus-
gleichsmaßnahme nicht naheliegend. Vielmehr sind Beeinträchtigungen von Boden / 
Wasser und Landschaftsbild für das Vorhaben kennzeichnend. Die vorgesehenen 
Maßnahmen sind auf den Ausgleich dieser Beeinträchtigungen ausgerichtet.  
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Statt der in den Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Initialpflanzung von Uferbegleit-
gehölzen entlang des in den Weilerbach entwässernden Bachabschnittes sollte eher die Pflan-
zung von gewässerbegleitenden Hochstaudenfluren vorgesehen werden. Die Pflege der zu 
entwickelnden Bachaue und der Gewässerrandstreifen sollte gemäß des der Gemeinde vorlie-
genden Pflegekonzeptes des NABU erfolgen.  
 
Letztlich sollte eine Instandsetzung (sprich Neuschotterung) des nördlich des Weilerbachs 
verlaufenden Feldweges als Ausgleichsmaßnahme vorgesehen werden, um Ersatz für den 
durch den Bau der Nordspange zwischen Göppinger Straße(L1218) und Süßener Stra-
ße(K1426) wegfallenden Feldweg zuschaffen, der als Radweg zwischen Ursenwang und 
Süßen stark frequentiert wird (insbesondere auch durch Familien mit Kindern).  
 
Die anwesenden Mitglieder der nach § 67 (NatSchG) anerkannten Naturschutzvereine (DAV, 
LNV, LJV, NABU, NF, OAG) und die über die Mitgliedschaft ihres Dachverbandes im LNV 
BW (§ 66 Abs. 3 NatSchG) abstimmungsberechtigten Mitglieder (AHO, BNAN, DRK-BW) 
stimmen dem vorliegenden Planentwurf vorbehaltlich der angeregten Änderungen bei zwei 
Enthaltungen mehrheitlich zu.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ulrich M. Schulz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Entwicklung von Abschnitten mit Hochstaudenfluren kann zugestimmt werden. 
Auf ein Mindestmaß an Ufergehölzen sollte jedoch nicht verzichtet werden, damit 
zum Ausgleich der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes naturnahe und vor 
allem wahrnehmbare Landschaftselemente in den betroffenen Raum eingebracht 
werden.  
 
 
Der Wirtschaftsweg zwischen Göppinger Straße und Süßener Straße entfällt im 
Zuge der geplanten Nordspange nicht, vielmehr wird er südlich parallel der Nord-
spange geführt und so an das Wegenetz angebunden, dass eine sichere Nutzung 
durch Radfahrer weiterhin möglich ist und eine Verbindung zwischen Göppinger 
Straße und Süßener Straße weiterhin gewährleistet werden kann. Auch die Wege-
verbindung nach Osten Richtung Weilerbachweg ist weiterhin gewährleistet. Mit der 
Anlage von 2 Kreisverkehrsplätzen ist eine sichere Querung der Straßen für Radfah-
rer möglich. Eine Neuschotterung des vorhandenen Wirtschaftsweges nördlich des 
Weilerbaches ist als Ausgleichsmaßnahme somit nicht geeignet und kann nicht be-
fürwortet werden.  
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10. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zugesagt und im Rahmen der Ausführungsplanung detailliert dargestellt 
 
Aufgrund der Ausstattung / Nutzungsstruktur der betroffenen Flächen ist nicht mit 
einem Vorkommen von besonders geschützten Arten zu rechnen. Vorsorglich wer-
den jedoch mögliche Vorkommen von bodenbrütenden Vogelarten nicht ausge-
schlossen (z.B. Feldlerche). Es wird deshalb zugesagt, dass die Räumung des Bau-
feldes außerhalb der Brutzeiträume (Okt.-März) erfolgt, so dass keine Verbotstatbe-
stände nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vorliegen.  
 
Für Belange des Arten- und Biotopschutzes spielen intensiv genutzte Ackerflächen 
eine nur sehr untergeordnete Rolle. Insofern liegt es nahe, dass ein Verlust von 
Acker keine erhebliche Beeinträchtigung für dieses Schutzgut darstellt. Da sich der 
Ausgleichsmaßnahmenumfang hauptsächlich durch die Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden bemisst, sind selbst im Falle einer höheren Bewertung der Äcker 
keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich (siehe Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 
im Umweltbericht). 
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Bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen in Straßennähe ist anzumerken, dass mit dem 
Bau der KVP eine deutliche Verlangsamung des Verkehrs sowohl auf der Göppinger 
als auch auf der Süßener Straße und letztlich auch auf der Nordspange verbunden 
ist. Die Beeinträchtigungen werden dadurch erheblich vermindert.  
 
 
 
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ist aus Sicht der Gemeinde ausgeglichen, zumal für 
das Schutzgut Tiere und Pflanzen den erheblichen Beeinträchtigungen in deutlich 
höherem Umfang (ca. 3-fach) Ausgleichsmaßnahmen gegenüber stehen. Zudem ist 
das gewählte Maßnahmenkonzept umsetzbar und die Funktionsfähigkeit der Maß-
nahmen praktikabel zu gewährleisten. Die vorgeschlagenen Ackerrandstreifen sind 
hinsichtlich ihrer Umsetzung und vor allem ihrer dauerhaften Funktionsfähigkeit als 
sehr kritisch zu beurteilen.  
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Auf Kapitel 2.2.1.1 Erfassung und Darstellung der Vorhabenswirkungen Punkt A und 
Punkt B wird verwiesen. Die Problematik wurde abgearbeitet. Es sind keine nachtei-
ligen Auswirkungen durch Verkehrslärm und Luftschadstoffe zu erwarten.  
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Die Begründung wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Der Bebauungsplan enthält einen Hinweis auf die Meldepflicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Abstimmung ist erfolgt. 
Die Vereinbarung wird vor Baubeginn geschlossen. 
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11. 
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Die wasserrechtliche Zulassung wird rechtzeitig vor Baubeginn beantragt. 
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12. 
 

 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Das Baugesetzbuch gibt in § 1 Abs. 6 Nr. 8 vor, dass die Belange 
der Landwirtschaft zur berücksichtigen sind. Der vorliegende Bebauungsplan beein-
trächtigt die Landwirtschaft und speziell den landwirtschaftlichen Hof Weinhardt nicht 
in dem Maße, dass die Existenz gefährdet sein könnte.  
 
 
 
Dieser Sachverhalt ist für die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht relevant. Die 
Gemeinde wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zur Klärung des Sachver-
haltes beitragen. 
 
 
 
Die geplante Nordspange einschließlich der Nebenanlagen beeinträchtigt bisher 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Diese können anschließend nicht mehr landwirt-
schaftlich genutzt werden. Die Flächen sind allerdings in der Größenordnung, dass 
die Existenz des landwirtschaftlichen Betriebes nicht in Gefahr gerät. 
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13. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme bezieht sich auf einen Sachverhalt außerhalb des Bebauungs-
planverfahrens und kann somit nicht in diesem Verfahren behandelt werden. 
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14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Stellungnahme und Beschlussvorschlag zu lfd. Nr. 5 (LNV) 
 
 
 
 
 
Auf ein Mindestmaß an Ufergehölzen soll nicht verzichtet werden, damit zum Aus-
gleich der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes naturnahe und vor allem wahr-
nehmbare Landschaftselemente in den betroffenen Raum eingebracht werden.  
 
 
 
 
 
 


